
Beteiligungsverfahren nach § 3 u. 4 BauGB Ortsgemeinde Fachbach 
Bebauungsplan 2. Änderung -„Auf der Oberau“ 2. Erweiterung- 

Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis, Schreiben vom 10.10.22 







Tenor des Schreibens 

Durch die Anschüttungen wird die Schallschutzvorsorge der Festsetzung 8.3, 
für den wohnungsnahen Freiraum (Außenbereich), beeinflusst. Bei der 
geplanten Festsetzung 3.5.1 wird dieser Aspekt außer acht gelassen.


Städtebauliche Stellungnahme 

Durch die Anschüttungen wurde der schutzwürdige wohnungsnahe Freiraum 
vom lärmgeschützten Geländeniveau auf die Ebene des Erdgeschosses 
angehoben. Das erfolgte durch die Vorhabenträger, in Kenntnis der 
Festsetzungen des Bebauungsplans (Verursacherprinzip).

Von den Vorhabenträgern kann in eigener Verantwortung der Schallschutz im 
Sinne der Festsetzungen des Bebauungsplans auf dem neuen 
Geländeniveau hergestellt werden (z.B. durch Schallschutzelemente an der 
Böschungskante der Anschüttungen und / oder an den Terrassen).


Ein Hinweis dazu erfolgt im Bebauungsplan. Damit wird der Anregung der 
Kreisverwaltung gefolgt. 

Stand: 28.10.2022



Beteiligungsverfahren nach § 3 u. 4 BauGB Ortsgemeinde Fachbach 
Bebauungsplan 2. Änderung -„Auf der Oberau“ 2. Erweiterung- 

LBM, Schreiben vom 11.10.22





Tenor des Schreibens 

Durch die Anschüttungen darf die Standfestigkeit des Lärmschutzwalls (bzw. 
der Straßenböschung) nicht beeinträchtigt werden.  
Dem Straßengelände darf kein Abwasser bzw. Oberflächenwasser zugeleitet 
werden.


Städtebauliche Stellungnahme 

Der Bebauungsplan beinhaltet einen Hinweis, dass durch die Anschüttungen 
die Standfestigkeit des Lärmschutzwalls (bzw. der Straßenböschung) und die 
Beseitigung des Niederschlagswassers nicht beeinträchtigt werden darf. 
Dadurch werden die Hinweise des LBM beachtet.


Stand: 28.10.2022


